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1. PRÜFUNGSAUFTRAG

Die Gesellschafterversammlung vom 11. Mai 2022 der

arano group GmbH
Nürnberg

- nachfolgend auch Gesellschaft genannt - wählte uns zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022.

Daraufhin beauftragte uns der gesetzlichen Vertreter, den Jahresabschluss zum 31. Dezember
2022 (Anlagen 6.1.1 bis 6.1.3) unter Einbeziehung der Buchführung gemäß  §§ 317 ff. HGB 
zu prüfen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB und somit nicht
gemäß § 316 Abs. 1 HGB prüfungspflichtig. Die Prüfung erfolgt auf freiwilliger Basis unter
Berücksichtigung aller Grundsätze, die für die Pflichtprüfung gelten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der gemäß dem
IDW Prüfungsstandard: Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten
(IDW PS 450 n.F. (10.2021)) erstellt wurde.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 6.2 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017
zugrunde. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine
Haftungshöchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen und gegebenenfalls nach ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen.
Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen
maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht ist an die Gesellschaft gerichtet.
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2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Lage des Unternehmens

Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der gesetzliche Vertreter hat gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB  keinen Lagebericht aufgestellt.
Unsere Prüfung umfasst daher ausschließlich die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen
Entwicklung

Der gesetzliche Vertreter hat gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB  keinen Lagebericht aufgestellt.
Der Jahresabschluss enthält keine Aussagen zur künftigen Entwicklung sowie den Chancen
und Risiken der künftigen Entwicklung. 
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Der gesetzliche Vertreter  trägt für den Jahresabschluß einschließlich der diesem zugrunde
liegenden Buchführung sowie die dazu eingerichteten internen Kontrollen die
Verantwortung.

Gegenstand unserer Abschlußprüfung ist der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der
Buchführung) zum 31. Dezember 2022, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
sowie Anhang (Anlagen 6.1.1 bis 6.1.3), der arano group GmbH, Nürnberg. 

Die bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses zu berücksichtigenden
Rechnungslegungsvorschriften umfassen die §§ 242 bis 256a sowie §§ 264 bis 288 HGB und
die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus
dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften über den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) geprüft.
Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und
Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses betreffen, nicht Gegenstand unserer Prüfung des
Jahresabschlusses.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat unsere Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob
der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
der Geschäftsführung zugesichert werden kann. 

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach §§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung nach unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein
hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob, der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist.

Unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz gemäß haben wir eine am
Geschäftsrisiko der Gesellschaft ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese
Prüfungsplanung erfordert unser Verständnis der Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen
und rechtlichen Umfeldes sowie der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft auf der Grundlage
von Auskünften des gesetzlichen Vertreters sowie anderer Auskunftspersonen und erster
analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft.

Mit diesem Verständnis haben wir ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes
Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten unternehmens- und
prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Angemessenheit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft Schwerpunkte,
Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.
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Unsere Abschlussprüfung schließt die Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die
Angaben im Jahresabschluss unter Verwendung von Auswahlverfahren (Vollerhebung,
bewusste Auswahl und Stichproben) ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen
des gesetzlichen Vertreters sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Unsere Tätigkeiten umfassen aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte
Prüfungshandlungen sowie Aufbauprüfungen. Bei der Festlegung unseres
Prüfungsprogramms haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung
beachtet und daher unser Prüfungsurteil auf Basis einer bewussten risikoorientierten Auswahl
bzw. von Stichproben getroffen.

In Anbetracht der überschaubaren Größe der Gesellschaft und der Übersichtlichkeit der
vorzufindenden Verfahrensabläufe haben wir im Wesentlichen aussagebezogene
einzelfallorientierte Prüfungshandlungen in den Bereichen verbundene Unternehmen,
Kreditoren, Rückstellungen sowie der sonstigen Verbindlichkeiten durchgeführt.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen
über schwebende Rechtsstreitigkeiten haben wir ebenfalls erhalten.

Die Veränderungen in den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurden durch Vorlage
und Prüfung der jeweiligen Vertragsgrundlagen (insbesondere notarielle Kaufverträge)
geprüft. Damit einhergehend wurden die Finanzierungen der Transaktionen geprüft und
vorgelegte Finanzierungsverträge gewürdigt hinsichtlich der bilanziellen Abbildung im
Jahresabschluss.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen überzeugt. Dabei haben wir eine
bewusste risikoorientierte Auswahl nach dem Kriterium Jahresverkehrszahl getroffen. 

Die Rückstellungen haben wir durch Befragung von Mitarbeitern und des gesetzlichen
Vertreters auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe
haben wir durch eine Prüfung der Berechnungen aufgrund einer bewussten risikoorientieren
Auswahl und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft.

Wir haben innerhalb des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
Aufbauprüfungen insbesondere im Bereich des Rechnungswesens, des
Kreditorenmanagements und des Personalwesens durchgeführt.

Zudem prüften wir die Eröffnungsbilanzwerte im Rahmen unserer Erstprüfung. Es erfolgte
eine kritische Durchsicht des Prüfungsberichts des Vorjahresprüfers. Des Weiteren wurden im
Rahmen eines gemeinsamen Gesprächstermins mit dem Vorjahresprüfer insbesondere
Erläuterungen vorgenommen, welche Prüfungsschwerpunkte sowie -ergebnisse sich aus der
Prüfung des Vorjahresabschlusses ergaben.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser
Prüfungsurteil bildet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch den gesetzlichen
Vertreter erteilt. Der gesetzliche Vertreter bestätigte uns die Vollständigkeit des
Jahresabschlusses am 17. April 2023 schriftlich.

Die Prüfung führten wir in einer Vorprüfung im Monat Oktober 2022 und in der
Hauptprüfung in den Monaten Februar bis April 2023 - mit Unterbrechnungen - durch. Die
Prüfung wurde am 17. April 2023 abgeschlossen. 
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4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine
klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle wurden
vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß
angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der
Eröffnungsbilanz wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Der
Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Gesellschaft
erstellt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren
Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den
weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden in allen wesentlichen
Belangen ordnungsgemäß in Buchführung und Jahresabschluss abgebildet.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften
entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände, die Schulden sowie das Kapital und die
Rechnungsabgrenzungsposten wurden in allen wesentlichen Belangen nach den gesetzlichen
Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und
bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung, insbesondere die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Im Jahresabschluss sind alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen und
wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2022 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften
Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen
Vorschriften entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter hat gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB keinen Lagebericht erstellt.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Wir verweisen auf die Angaben des gesetzlichen Vertreters im Anhang der Gesellschaft
(Anlage 6.1.3).

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert
angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen
Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.
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5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen 6.1.1 bis 6.1.3 beigefügten
Jahresabschluss der arano group GmbH, Nürnberg, zum 31. Dezember 2022  den
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die arano group GmbH, Nürnberg:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der arano group GmbH, Nürnberg, – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als
notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass
aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen
Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.
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 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Nürnberg, den 17. April 2023

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

gez.  Grässle gez.  Groher
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)“ 

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften  unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses
Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder
Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form
bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk
zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Nürnberg, den 17. April 2023

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Grässle Groher
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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6.1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2022



arano group GmbH, Nürnberg
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E
31.12.2022 Vorjahr

EUR                        EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten 64.469,63 4.025,00

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 183.035,00 0,00

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 99.734.456,83 45.774.649,71

99.981.961,46 45.778.674,71

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18.472.362,61 28.830.843,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände 90.838,68 12.999,22

18.563.201,29 28.843.842,37

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 911.244,74 931.639,16

19.474.446,03 29.775.481,53

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.538.644,32 1.224.599,68
- Disagio: EUR 2.341.171,30 (Vj.: EUR 1.168.075,80)

121.995.051,81 76.778.755,92



P A S S I V S E I T E
31.12.2022 Vorjahr

EUR                        EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 41.498,00 41.498,00

II. Kapitalrücklage 20.063.646,17 20.063.646,17

III. Bilanzgewinn 3.628,55 8.677.752,20
- davon Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag): EUR 0,00 (Vj.:

EUR 520.920,04)

20.108.772,72 28.782.896,37

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 1.410.514,88 328.825,36
2. Sonstige Rückstellungen 865.423,63 220.739,00

2.275.938,51 549.564,36

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 38,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 283.791,11 64.300,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.528.522,49 507.941,64
4. Sonstige Verbindlichkeiten 97.798.026,98 46.874.015,47

- davon aus Steuern: EUR 4.698.026,98 (Vj.: EUR
3.774.015,47)

99.610.340,58 47.446.295,19

121.995.051,81 76.778.755,92
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6.1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022





arano group GmbH, Nürnberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022 Vorjahr
EUR                        EUR EUR

1. Umsatzerlöse 6.868.452,00 546.676,91
2. Sonstige betriebliche Erträge 197.534,47 68.234,08
3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter (4.145.663,88) (527.846,23)

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung (516.074,66) (25.227,60)
- davon für Altersversorgung: EUR

44.400,00 (Vj.: EUR 1.800,00)

(4.661.738,54) (553.073,83)
4. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und Sachanlagen (28.531,99) (17.312,52)
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (4.132.421,36) (852.470,28)

6. Betriebsergebnis (1.756.705,42) (807.945,64)
7. Erträge aus Gewinngemeinschaften,

Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen 22.975.722,89 16.686.525,85
- davon aus verbundenen Unternehmen::

EUR 22.975.722,89 (Vj.: EUR
16.686.525,85)

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.032.223,02 200.673,23
- davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 1.032.223,02 (Vj.: EUR
200.673,23)

9. Aufwendungen aus Verlustübernahme (248.594,50) (63.184,96)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (5.173.355,07) (1.954.952,49)

- davon an verbundene Unternehmen:
EUR 89.797,38 (Vj.: EUR 68.853,04)

11. Finanzergebnis 18.585.996,34 14.869.061,63
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (5.465.243,36) (4.361.674,75)

13. Ergebnis nach Steuern 11.364.047,56 9.699.441,24
14. Sonstige Steuern (1.845,66) (769,00)

15. Jahresüberschuss 11.362.201,90 9.698.672,24
16. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag) 8.677.752,20 (520.920,04)
17. Ausschüttung (20.036.325,55) (500.000,00)

18. Bilanzgewinn 3.628,55 8.677.752,20
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6.1.3 Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022





 

ANHANG zum 31.12.2022 Blatt 1 
 
arano group GmbH Halten und Verwalten von Beteiligungen; Management, 90411 Nürnberg 
 

 
 

 

  

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden 

Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. 

 
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
 
Firmenname laut Registergericht: arano group GmbH     

 
Firmensitz laut Registergericht: Nürnberg 

 
Registereintrag: Handelsregister 

 
Registergericht: Nürnberg 

 
Register-Nr.: 38694 

 
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr 

Aufgrund der im Geschäftsjahr 2022 neu geschlossenen Konzernumlageverträge sowie der konzerninternen 

Umverteilung einiger Mitarbeiter ist der Vorjahresvergleich bei folgenden Positionen nur eingeschränkt 

möglich: 

 

sonstige Rückstellungen 

Umsatzerlöse 

Personalaufwand 

 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der 

Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit 

abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der 

Vermögensgegenstände linear vorgenommen. 

 
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: 

 
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten 

 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. 
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arano group GmbH Halten und Verwalten von Beteiligungen; Management, 90411 Nürnberg 
 

 
 

 

 
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. 

 
In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Aufwendungen erfasst, soweit diese das Folgejahr 

betreffen, jedoch im Berichtsjahr bereits bezahlt wurden.  

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. 

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden 

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. 

 
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im 

Wesentlichen übernommen werden. 

 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht 

statt. 

 

Angaben zur Bilanz 
 
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr 
 
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 202.250,00 Euro (Vorjahr: 

19.002.250,00 Euro). 

 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften 

Von den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 18.472.362,61 Euro (Vorjahr: 

28.830.843,15 Euro), bestehen 306.433,13 Euro (Vorjahr: 19.000.000,00 Euro) gegenüber Gesellschaftern. 

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.528.522,49 Euro (Vorjahr: 

507.941,64 Euro), bestehen 0,00 Euro (Vorjahr: 220.533,34 Euro) gegenüber Gesellschaftern. 

 
Mitzugehörigkeit nach § 265 Abs. 3 HGB 

 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit 18.272.362,61 Euro (Vorjahr: 

9.830.843,15 Euro) den Liefer- und Leistungsverkehr, welcher über Verrechnungskonten verbucht wird. Des 

Weiteren sind 200.000,00 Euro (Vorjahr: 19.000.000,00 Euro) aktiviert, welche den sonstigen 

Vermögensgegenständen in Form von Darlehensgewährungen zuzurechnen sind. In den Verbindlichkeiten 

gegenüber verbundenen Unternehmen werden Liefer- und Leistungsverpflichtungen mit 1.528.522,49 Euro 

(Vorjahr: 507.941,64 Euro) ausgewiesen.  
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arano group GmbH Halten und Verwalten von Beteiligungen; Management, 90411 Nürnberg 
 

 
 

 

 
Angaben zu sonstigen Verbindlichkeiten 

 
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber einem privaten 

ausländischen Kapitalgeber in Höhe von 93.100.000,00 Euro (Vorjahr: 43.100.000,00 Euro) enthalten.  

 
Die Verbindlichkeiten gegenüber dem ausländischen Kapitalgeber sind wie folgt besichert: 

- Kontopfändungen aller bestehenden Bankkonten der arano group GmbH (vormals: Pacura Holding GmbH) 

- Geschäftsanteilsverpfändung an der Pacura med GmbH 

- Geschäftsanteilsverpfändung an der Pacura doc GmbH 

- Geschäftsanteilsverpfändung an der OHS Europe GmbH  

- Globalabtretungen von Forderungen sowie Versicherungen der arano group GmbH 

 
Angabe zu Restlaufzeitvermerken 

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 6.510.340,58 Euro (Vorjahr: 

4.346.257,19 Euro). 

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahren beträgt 93.100.000,00 Euro 

(Vorjahr: 43.100.000,00 Euro). 

 
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 16.230.997,43 Euro 

sonstige finanzielle Verpflichtungen. 

 
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: 

 

 Betrag 
 Euro 
aus Mietverträgen 16.230.997,43 
davon Laufzeit bis 1J 369.225,34 
davon Laufzeit 1 bis 5J 6.770.436,11 
Davon Laufzeit größer 5J 9.091.335,98 

 
 
Sonstige Angaben 
 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 
 
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer 

betrug 38,75. 
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6.1.4 BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die arano group GmbH, Nürnberg:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der arano group GmbH, Nürnberg, – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als
notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass
aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen
Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.
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 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Nürnberg, den 17. April 2023

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

  Grässle   Groher
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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6.2 Allgemeine Auftragsbedingungen
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